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3.2.2 Sicherheitsdatenblätter und Betriebsanweisungen

Für Reinigungs- und Pfl egemittel, die als Gefahrstoff e eingestuft  werden, müssen im Betrieb 
Sicherheitsdatenblätter gemäß TRGS 220 vorhanden sein. Die Sicherheitsdatenblätter muss 
der Lieferant zur Verfügung stellen. Sinnvoll ist es, wenn man aber von allen eingesetzten 
Reinigungs- und Pfl egemitteln (also auch von solchen, die keine Gefahrstoff e sind) die Si-
cherheitsdatenblätter oder anderes Informationsmaterial vom Hersteller anfordert.

EG-Sicherheitsdatenblatt nach EG Nr. 1907/2006 (REACH):

1. Stoff -/Zubereitungs- und Firmenbezeichnung
2. Mögliche Gefahren
3. Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen
4. Erste-Hilfe-Maßnahmen
5. Maßnahmen zur Brandbekämpfung
6. Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung
7. Handhabung und Lagerung
8. Expositionsbegrenzung und persönliche Schutzausrüstung
9. Physikalische und chemische Eigenschaft en
10. Stabilität und Reaktivität
11. Angaben zur Toxikologie
12. Angaben zur Ökologie
13. Hinweise zur Entsorgung
14. Angaben zum Transport
15. Vorschrift en
16. Sonstige Angaben

Für alle Gefahrstoff e müssen gemäß § 14 GefStoff V schrift liche Betriebsanweisungen erstellt 
werden, die der Gefährdungsbeurteilung Rechnung tragen. Die Betriebsanweisungen müs-
sen den Beschäft igten in verständlicher Form und Sprache zugänglich gemacht werden.

Die Betriebsanweisung muss mindestens Folgendes enthalten:

 ● Informationen über die am Arbeitsplatz auft retenden Gefahrstoff e, wie z. B. Bezeichnung 
der Gefahrstoff e, ihre Kennzeichnung sowie Gefährdungen der Gesundheit und der Si-
cherheit,

 ● Informationen über angemessene Vorsichtsmaßregeln und Maßnahmen, die der Be-
schäft igte zu seinem eigenen Schutz und zum Schutz der anderen Beschäft igten am Ar-
beitsplatz durchzuführen hat; dazu gehören insbesondere:
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 – Hygienevorschrift en,
 – Informationen über Maßnahmen, die zur Verhütung einer Exposition zu ergreifen 

sind,
 – Informationen zum Tragen und Benutzen von Schutzausrüstungen und Schutzklei-

dung;

 Abb. 3/2: Betriebsanweisung
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 ● Informationen über Maßnahmen, die von den Beschäft igten, insbesondere von Ret-
tungsmannschaft en, bei Betriebsstörungen, Unfällen und Notfällen und zur Verhütung 
von diesen durchzuführen sind,

 ● R- und S-Sätze [H- und P-Hinweise].

3.2.3 R- und S-Sätze/H- und P-Hinweise

Bezeichnungen besonderer Gefahren (R-Sätze) weisen auf Eigenschaft en eines Stoff es hin, 
die nicht als Symbol gekennzeichnet sind. Auch bei den R- und S-Sätzen gibt es durch die 
GHS-Verordnung Änderungen. Die R-Sätze werden zukünft ig durch H-Hinweise (Hazard-
Statements) und die S-Sätze durch P-Hinweise (Precautionary-Statements) ersetzt.

Durch die H-Hinweise werden die Gefahren besser und eindeutiger beschrieben als dies bei 
den R-Sätzen möglich war.

Beispiele für R-Sätze/H-Hinweise:

R10  Entzündlich; z. B. H226 Flüssigkeit und Dampf entzündbar

R22  Gesundheitsschädlich beim Verschlucken; H302 Gesundheitsschädlich beim Ver-
schlucken

R34  Verursacht Verätzungen; H314 Verursacht schwere Verätzungen der Haut und 
schwere Augenschäden

R38  Reizt die Haut; H315 Verursacht Hautreizungen

Sicherheitsratschläge (S-Sätze/P-Hinweise) geben Hinweise auf Vorsichtsmaßnahmen beim 
Umgang mit Gefahrstoff en.

Beispiele für S-Sätze/P-Hinweise:

S2  Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen; P102 Darf nicht in die Hände von 
Kindern gelangen.

S16  Von Zündquellen fernhalten, nicht rauchen; P210 Von Hitze/Funken/off ener Flam-
me/heißen Oberfl ächen fernhalten. Nicht rauchen.

S24  Berührung mit der Haut vermeiden; P262 Nicht in die Augen, auf die Haut oder auf 
die Kleidung gelangen lassen.

S39  Schutzbrille/Gesichtsschutz tragen; P280 Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Au-
genschutz/Gesichtsschutz tragen.
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